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denn nachdem ein zweijähriges Rind als Prätendent für den 
Thron auftrat und die tatsächlichen Träger seiner Herrschaft 
unter sich uneins waren, schienen die Mittel des Papstes aus- 
zureichen, das Königreich unter die ausschließliche Oberhoheit 
der Kirche zu bringen. Es sollte sich jedoch bald zeigen, daß es 
trotz der anfänglichen Erfolge keineswegs so leicht zu gewinnen 
war.

AIs Innozen; dazu überging, Manfred der ihm im Vertrag 
zugestandenen Rechte zu entkleiden und über die Hoheitsgebiete 
des Statthalters willkürlich verfügte*), griff Manfred zum be­
waffneten Widerstand. Der von Lucera aus begonnene Aufstand?) 
hatte Erfolg. Mit Hilfe der reichen Geldmittel, die er in der Stadt 
vorfand, zog Manfred die kriegstüchtigen Kräfte des Landes an 
sich. Snnozenz hatte zwar einen großen Teil der Städte für sich 
gewonnen, aus denen ihm auch finanzielle Hilfe zufloß, doch war 
es nicht gelungen, die Großen des Landes an die päpstliche Sache 
zu binden, nachdem es deutlich geworden war, daß der Papst das 
Königreich dem Kirchenstaat eingliedern wollte.

Es ist kennzeichnend für das intrigante politische Geschick In- 
nozenz', daß er sofort wieder die Beziehungen zu England auf- 
nahm. Heinrich kam ihm dabei entgegen. Es scheint, daß der 
König nach dem Abbruch der Verhandlungen den Sommer über 
mit kardinal Ottobonus in Verbindung gestanden hat. vielleicht 
in enger Fühlungnahme mit dem kardinal^), hat er sich dann 
im Oktober der Kurie wieder genähert. Am 3. Oktober*) bestätigte 
er Thomas von Savogen die durch Edmund vorgenommene Be- 
lehnung mit Lapua und ließ dadurch erkennen, daß er das 
sizilische Unternehmen weiterbetreiben wolle. Wenige Tage 
später 5) sandte er Peter von Hereford an die Kurie mit dem Auf-
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